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RS OGH 1957/6/25 Okt5/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1957

Norm

KartG 1959 §3

KartG 1959 §25

Rechtssatz

Der Beitritt zu einem Kartell durch schriftliche Erklärung ist zulässig, wenn die Kartellanten im Grundvertrag derartigen

Beitritten zugestimmt haben. Eines besonderen Vertrages zwischen den Kartellanten und dem Beitretenden bedarf es

nicht.
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